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RS OGH 1980/4/22 5Ob306/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1980

Norm

AO §8

AO §10

Rechtssatz

Daß der Ausgleichsverwalter gegen eine Rechtshandlung des Ausgleichsschuldners, die zum gewöhnlichen

Geschäftsbetrieb gehört, keinen Einspruch erhoben hat oder einer Rechtshandlung des Ausgleichsschuldners, die

nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört, zugestimmt hat, besagt noch nichts darüber, ob diese

Rechtshandlung zur Fortführung des Geschäftes bestimmt war.
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